
 

  
 

 
 
 

Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 10 
„Sondergebiet Verkehrsentlastungsfläche für das Sondergebiet 

Papierherstellung An der Pauschwitzer Straße“ 
 
 
 
 

ABWÄGUNG ZUM ENTWURF 
 

zur Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB 

 
 
 

Februar 2022 
 
 
 
 



 

Abwägung Entwurf  2 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abwägung Entwurf  3 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Kenntnisnahme 
 
 
zu 2) Der Hinweis wurde berücksichtigt. Pkt. 5.1 der Begründung wurde aktualisiert. 
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Abwägung Entwurf  4 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 3) In der Präambel ist vermerkt, dass für die aufgeführten Rechtsgrundlagen jeweils auf 
die zur Zeit gültige Fassung Bezug genommen wird. Demzufolge ist keine Aktualisierung 
erforderlich. 
Der Kritikpunkt wird aus dem vg. Grund zurückgewiesen. 
 
zu 4) Bei der externen Ausgleichsfläche handelt sich um von der Stadt bereitgestellte 
Flächen. Demzufolge bedarf es keines städtebaulichen Vertrages für ihre Absicherung 
(vgl. § 1a Abs. 3 Satz 4 Alt. 3 BauGB). Soweit in der Begründung (in Kap. 7.5) die Rede 
von einer vertraglichen Regelung ist, betrifft dies den Werkvertrag mit dem ausführenden 
Unternehmen. 
Der Kritikpunkt wird aus dem vg. Grund zurückgewiesen. 
 
zu 5) Dem Kritikpunkt wird teilweise gefolgt, soweit er nachvollzogen werden kann. Der 
Umweltbericht wird nochmals überprüft und ggf. überarbeitet, wobei auf die Ausrichtung 
am Aufbau der Anlage 1 zum BauGB geachtet wird. 
 
zu 6) Eine explizite Festsetzung hierzu ist entbehrlich, die ordnungsgemäße 
Niederschlagswasserentsorgung ist insoweit bereits über § 55 Abs. 2 WHG ausreichend 
sichergestellt. 
Der Kritikpunkt wird aus dem vg. Grund zurückgewiesen. 
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Abwägung Entwurf  5 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 7) Die Verkehrsentlastungsfläche dient dem Lkw-Verkehr. Sie muss daher 
entsprechend befestigt, d.h. asphaltiert sein. Heller Asphalt ist am Markt indes nicht 
verfügbar. 
Der Kritikpunkt wird aus dem vg. Grund zurückgewiesen. 
 
zu 8) Dem Kritikpunkt wird teilweise gefolgt.  
Relevant sind grundsätzlich nur bereits umgesetzte oder genehmigte Vorhaben, 
außerdem muss eine Überschneidung der Einwirkungsbereiche vorliegen. Die genannten 
Vorhaben (PM1, Biogas-Aufbereitungsanlage, Biogas-Einspeiseanlage, B-Plan Nr. 9) 
werden im Umweltbericht gewürdigt und dieser wird entsprechend überarbeitet. 
 
zu 9) Dem Kritikpunkt wird gefolgt. 
Die Anpassung der Begründung erfolgt. 
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Abwägung Entwurf  6 

 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 10) Kenntnisnahme; die Feststellung hat erst Relevanz für die Genehmigungsebene. 
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Abwägung Entwurf  7 

 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 11) Kenntnisnahme; die Hinweise betreffen die Genehmigungsebene. 
 
zu 12) Kenntnisnahme 
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Abwägung Entwurf  8 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 1) Kenntnisnahme 
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Abwägung Entwurf  9 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 2) In der Präambel ist vermerkt, dass für die aufgeführten Rechtsgrundlagen jeweils auf 
die zur Zeit gültige Fassung Bezug genommen wird. Demzufolge ist keine Aktualisierung 
erforderlich. 
Der Kritikpunkt wird aus dem vg. Grund zurückgewiesen. 
 
zu 3) Bei der externen Ausgleichsfläche handelt sich um von der Stadt bereitgestellte 
Flächen. Demzufolge bedarf es keines städtebaulichen Vertrages für ihre Absicherung 
(vgl. § 1a Abs. 3 Satz 4 Alt. 3 BauGB).  
Der Kritikpunkt wird aus dem vg. Grund zurückgewiesen. 
 
zu 4) Kenntnisnahme 
 
zu 5) § 9 Abs. 6 BauGB verlangt lediglich die nachrichtliche Übernahme der Denkmäler, 
nicht aber eine solche Festsetzung; dafür gibt es vielmehr keine Rechtsgrundlage. Im 
Übrigen ergeben sich die genannten Pflichten bereits unmittelbar aus dem Gesetz.  
Der Kritikpunkt wird aus den vg. Gründen zurückgewiesen. 
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Abwägung Entwurf  10 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
zu 6) Kenntnisnahme; die Hinweise betreffen die Genehmigungsebene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 7) Dem Hinweis wird gefolgt.  
Das Gutachten wird daraufhin überprüft und ggf. korrigiert. 
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Abwägung Entwurf  11 

 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 8) Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens erfolgt die Sicherung der für die Maßnahmen 
erforderlichen Flächen. Die Maßnahmenumsetzung unter Beachtung der Vorgaben des 
§ 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG obliegt hingegen der Genehmigungsebene (siehe VGH 
Mannheim, Urteil vom 09.09.2020 – 5 S 734/18 – juris, Rn. 107; OVG Münster, Urteil vom 
05.12.2017 – 10 D 97/15.NE – NuR 2018, 138, 142; VGH München, Urteil vom 
18.01.2017 – 15 N 14.2033 – juris, Rn. 32). Dabei werden dann auch die Vorgaben des 
§ 40 BNatSchG Beachtung finden müssen. 
Der Kritikpunkt wird aus dem vg. Grund zurückgewiesen. 
 
zu 9) Kenntnisnahme; die Hinweise betreffen die Genehmigungsebene. 
 
zu 10) Mit Leistungsstufe D besteht noch eine ausreichende Verkehrswirksamkeit. Dies 
wird auch seitens des LASuV bestätigt. Sicherheitsbedenken hat das Polizeirevier Grimma 
deswegen keine. Sollte es wider Erwarten zu einer Unfallhäufung kommen, wären seitens 
der Straßenverkehrsbehörde Maßnahmen zu ergreifen (z.B. eine Geschwindigkeits-
beschränkung). Soweit bauliche Maßnahmen am Knoten durchgeführt werden, können 
hier entsprechende Leerrohre verlegt werden. 
Die B 107 ebenso wie die A 14 sind als überörtliche Verbindungsachsen dazu gebaut, 
erheblichen Verkehr, insbesondere Schwerverkehr aufzunehmen. Soweit es hier zu 
Unfallhäufungen kommt, muss dem entweder durch Maßnahmen des zuständigen 
Straßenbaulastträgers oder der Straßenverkehrsbehörden Rechnung getragen werden.  
Der Kritikpunkt wird aus den vg. Gründen überwiegend zurückgewiesen. 
 
zu 11) Kenntnisnahme; die Hinweise betreffen die Genehmigungsebene. 
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Abwägung Entwurf  12 

 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 12) Dem wurde Rechnung getragen. 
Wie auch von § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB i.V.m. § 15 Abs. 3 BNatSchG gefordert, wurde 
vorrangig nach Ausgleichsmaßnahmen gesucht, die weder land- noch forstwirtschaftliche 
Flächen beanspruchen. Ausgehend vom Ausgleichskonzept der Stadt, das – wie vielfach 
auch aus der Bevölkerung gefordert – einen möglichst eingriffsortnahen Ausgleich 
anstrebt, ließen sich andere Maßnahmen (Entsiegelungen, Gewässerrenaturierungen etc.) 
nicht ausfindig machen. Weiterführende Vorschläge erfolgten auch seitens der unteren 
Naturschutzbehörde nicht. 
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Abwägung Entwurf  13 

 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abwägung Entwurf  14 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abwägung Entwurf  15 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 3 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abwägung Entwurf  16 

 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 4 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abwägung Entwurf  17 

 
 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 6 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme; die Hinweise betreffen die Genehmigungsebene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abwägung Entwurf  18 

 

 
 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 6 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abwägung Entwurf  19 

 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 6 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abwägung Entwurf  20 

 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 7 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abwägung Entwurf  21 

 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 9 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abwägung Entwurf  22 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 10 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abwägung Entwurf  23 

 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abwägung Entwurf  24 

 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 12 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abwägung Entwurf  25 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 13 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Der Anmerkung wird gefolgt. Der Hinweis wird aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abwägung Entwurf  26 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 14 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abwägung Entwurf  27 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 15 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abwägung Entwurf  28 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 15 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme; die Hinweise betreffen die Genehmigungsebene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abwägung Entwurf  29 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 15 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abwägung Entwurf  30 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 18 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abwägung Entwurf  31 

 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 20 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abwägung Entwurf  32 

 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 20 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Baumaßnahmen am Knoten B 107/Industriegebietsstraße sind nicht geplant. Der Knoten 
liegt daher auch außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans. Demnach wird die 
Planung des LASuV nicht behindert. Umgekehrt werden aber bei der Planung des LASuV 
entsprechend dem Prioritätsgrundsatz die durch die Bauleitplanungen der Stadt Trebsen 
neu geschaffenen Verhältnisse zu berücksichtigen sein.  
Der Kritikpunkt wird aus dem vg. Grund zurückgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abwägung Entwurf  33 

 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 20 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abwägung Entwurf  34 

 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 23 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abwägung Entwurf  35 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 24 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abwägung Entwurf  36 
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 Lfd. Nr. der Versandliste 25 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme 
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 Lfd. Nr. der Versandliste 31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Planung ermöglicht den Erhalt und die Erweiterung der Papierproduktion in 
Trebsen. Die Papierprodukte werden zu 100 % aus Altpapier hergestellt, weshalb die 
Planung dem Ziel der Kreislaufwirtschaft gerade Rechnung trägt.  
Der Kritikpunkt wird aus dem vg. Grund zurückgewiesen. 
 
zu 2) Es wird kein Holz verarbeitet, sondern Altpapier. Zwar ermöglichen die 
Festsetzungen theoretisch auch die Ansiedlung einer holzverarbeitenden Papierfabrik, 
doch ist der Standort dafür ungeeignet (fehlende Nähe zu größeren Wäldern und 
Sägewerken), sodass faktisch hier Papierprodukte nur aus Altpapier hergestellt werden. 
Der Kritikpunkt wird aus dem vg. Grund zurückgewiesen. 
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 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 3) Indem ein verkehrlich bereits erschlossener Standort und anthropogen bereits 
vorbelastete Flächen in Anspruch genommen werden, wird dem Flächensparziel gerade 
genügt. Nicht aber geht es dabei um ein Planungsmoratorium. 
Der Kritikpunkt wird aus dem vg. Grund zurückgewiesen. 
 
zu 4) Die Kritik verkennt, dass in der Papierfabrik gerade nicht nur Fachkräfte benötigt 
werden, sondern es hier auch viele niedrigschwellige Arbeitsplätze gibt. Zutreffend ist 
zwar, dass durch die Betriebserweiterung neue Verkehre induziert werden, die bis zum 
Gelingen der Verkehrswende mit zusätzlichen CO2-Emissionen verbunden sein werden. 
Der Weg hin zur Erreichung der gewichtigen Klimaschutzziele sind aber 
politisch/gesetzlich näher auszuformen; die aktuellen einschlägigen Bestimmungen 
bewirken gerade kein Planungsmoratorium (siehe VG Aachen, Beschluss vom 07.10.2021 
– 6 L 418/21 – juris, Rn. 92).  
Der Kritikpunkt wird aus den vg. Gründen zurückgewiesen. 
 
zu 5) Zur Klimarelevanz sei auf Pkt. 4 verwiesen. Im Übrigen setzt sich der Einwender 
nicht mit den vorliegenden Luftschadstoff- und Lärmgutachten auseinander. 
Der Kritikpunkt wird aus den vg. Gründen zurückgewiesen. 
 
zu 6) Der Einwender setzt sich nicht mit den vorliegenden Lärmgutachten auseinander. 
Der Kritikpunkt wird aus dem vg. Grund zurückgewiesen. 
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 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 7) Der Einwender setzt sich nicht mit dem vorliegenden Gutachten zur 
Wasserrahmenrichtlinie auseinander. 
Der Kritikpunkt wird aus dem vg. Grund zurückgewiesen. 
 
zu 8) Die nachfolgende Kritik verkennt die an die besondere artenschutzrechtliche Prüfung 
in der Bauleitplanung gestellten Anforderungen. Auf die einschlägige Rechtsprechung 
sei verwiesen (VGH Mannheim, Urteil vom 09.09.2020 – 5 S 734/18 – juris, Rn. 107; OVG 
Münster, Urteil vom 05.12.2017 – 10 D 97/15.NE – NuR 2018, 138, 142; VGH München, 
Urteil vom 18.01.2017 – 15 N 14.2033 – juris, Rn. 32). 
Die Kritikpunkte werden aus dem vg. Grund zurückgewiesen. 
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 Lfd. Nr. der Versandliste 31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abwägung Entwurf  41 

 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abwägung Entwurf  43 

 

 

 
 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Stadt Trebsen, B-Plan Nr. 10 „SO Verkehrsentlastungsfläche“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Lfd. Nr. der Versandliste 31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 9) Zutreffend ist zwar, dass die Betriebserweiterung zumindest zunächst mit 
zusätzlichen CO2-Emissionen verbunden sein wird. Der Weg hin zur Erreichung der 
gewichtigen Klimaschutzziele sind aber politisch/gesetzlich näher auszuformen; die 
aktuellen einschlägigen Bestimmungen bewirken gerade kein Planungsmoratorium (siehe 
VG Aachen, Beschluss vom 07.10.2021 – 6 L 418/21 – juris, Rn. 92).  
Der Kritikpunkt wird aus den vg. Gründen zurückgewiesen. 
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